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Wandel des juristischen
Arbeitsmarktes – Wandel
der Juristenausbildung?
Zukunftsherausforderungen der Rechtswissenschaft
als Professionswissenschaft*

Prof. Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Zahlen deuten in eine klare Richtung: Die klassische Ju-
ristenausbildung zum Volljuristen mit zwei Staatsexamina
verliert an Attraktivität. Die „Befähigung zum Richteramt“
mit Studium und Referendariat lockt Abiturientinnen und
Abiturienten nicht mehr in eine lange, spezialisierte und pra-
xisferne Ausbildung. Längst hat sich ein paralleler und wach-
sender Markt für eine Juristenausbildung ohne Staatsexa-
mina entwickelt – und es sind nicht nur Fachhochschulen,
sondern auch Universitäten dabei. Und: Während sich die
Inhalte der klassischen Juristenausbildung wenig moder-
nisieren, ändern sich Inhalte und Arbeitsweise der klassi-
schen Juristenberufe – vor allem in der Anwaltschaft – viel
gründlicher. Das Neue an der Diskussion über die Juristen-
ausbildung: Der Wandel des Arbeitsmarktes und der Wandel
der Juristenausbildung werden durch empirische Zahlen
quantifizierbar.

A. Einleitung

Die Rechtswissenschaften werden traditionell den Professi-
onswissenschaften zugerechnet – wie auch die Medizin, Pä-
dagogik oder Theologie. Diese Wissenschaften existieren
nicht um ihrer selbst Willen. Sie müssen vielmehr den künf-
tigen Berufs- und Disziplinvertretern wissenschaftliches und
professionelles Wissen vermitteln, im Ausbildungsprozess
wissenschaftliche und professionelle Handlungskompetenz
herstellen.1 Im Falle der Rechtswissenschaften war dies nicht
immer so: Der Wechsel der Rechtswissenschaften weg von
den „edlen“ Wissenschaften hin zu den Professionswissen-
schaften vollzog sich, als Gegenstand der universitären Aus-
bildung nicht länger (ausschließlich) das für die Praxis irrele-
vante römische Recht war, sondern dieses vom gemeinen
Recht verdrängt wurde. Das Dilemma der Professionswissen-
schaften hat Johann Karl Wezel bereits vor mehr als 200 Jah-
ren beschrieben: „Der gute Unterricht in den Professionswis-
senschaften schafft dem Staate gute Arbeiter, manchen nütz-
lichen Diener, aber keinen Glanz, keinen Ruhm.“2

Professionswissenschaften sehen sich von jeher der He-
rausforderung ausgesetzt, dass sie als Wissenschaft ihre Rolle
in einem professions- und disziplintheoretischen Dreieck fin-
den und behaupten müssen, das von der Praxis, der Ausbil-
dung für diese Praxis und der auf Praxis und Ausbildung be-
zogenen Wissenschaft gebildet wird. Diese Fixpunkte des
Dreiecks stehen in Wechselwirkung zueinander und ent-
wickeln sich in Abhängigkeit voneinander weiter. In diesem
Sinne eine Handlungswissenschaft bildend, beziehen sie
sich auf ein gesellschaftliches Teil-Handlungssystem, im Fal-

le der Rechtswissenschaften auf die Rechtspflege.3 Typische
Reaktion auf die besonderen Anforderungen, welche die den
Professionswissenschaften zugeschriebene Aufgabe mit sich
bringt, ist ein zweistufiger Ausbildungsgang, dessen Stufen
ein unterschiedliches Gewicht auf Wissenschaftlichkeit und
Praxisnähe legen: Der universitären Ausbildung schließen
sich Lehramtsreferendariat, Rechtsreferendariat, Vikariat
oder die klinische Zeit an. Dies ermöglicht, ohne hierbei Pra-
xisbezüge gänzlich auszublenden, den Fokus zunächst auf
eine wissenschaftliche Ausbildung zu legen.

Gleichwohl ist trotz dieser konzeptionellen Aufgabentei-
lung in der jüngeren Vergangenheit das Bestreben, in der ers-
ten, universitären Phase die Praxisnähe zu stärken, unver-
kennbar: Die Mediziner ringen um den „Masterplan Medizin-
studium 2020“4, im Lehramtsstudium sollen die Praxisele-
mente gestärkt werden5, die Juristen bemühen sich seit der
Ausbildungsreform 2003 um eine „Anwaltsorientierung“ der
Juristenausbildung in allen ihren Phasen. Dieser Wandlungs-
prozess, den Politik und Berufsorganisationen mit größerem
Enthusiasmus forcieren als die Hochschulen, in denen die
Sorge um eine Entwissenschaftlichung des Jurastudiums
durch eine praktische Jurisprudenz vorherrscht, ist nicht nur
Ausdruck eines Wunsches nach einer Verbesserung der „Em-
ployability“ von Absolventen der Ausbildung, sondern auch
Folge eines Bestrebens, die Ausbildungsdauer zu verkürzen,
international Wettbewerbsfähigkeit herzustellen und den Be-
dürfnissen von Studierenden der vielzitierten Generationen
„Y“ und „Z“ gerecht zu weden.

Professionswissenschaften bilden Akademiker für ein de-
finiertes Berufsbild aus – sie vermitteln Wissen an künftige
Lehrer, Pfarrer, Ärzte und Volljuristen. Die Relation von Wis-
senschaft und Praxis ist daher, jedenfalls aus Sicht der Profes-
sionen, durch den Wunsch nach größtmöglicher Kongruenz
getragen. Der ihr zugedachten Aufgabe kann eine Professi-
onswissenschaft nur nachkommen, eine Diskussion über
ihre Zukunft nur geführt werden, wenn Klarheit über die In-
halte und Anforderungen der Berufstätigkeit besteht, für die
sie die Grundlagen legt. Inhalte und Anforderungen der Be-
rufstätigkeit sind nicht statisch, sondern sind durch einen ste-
tigen Wandlungs- und Anpassungsprozess geprägt. Was vor
20 oder 30 Jahren noch relativ umfänglich Kongruenz von
Wissenschaft und Praxis sicherstellte, kann in der Gegenwart
bereits überholt sein. Die Frage nach dem Wandel des juristi-
schen Arbeitsmarktes und einer hieraus resultierenden Not-
wendigkeit des Wandels der Juristenausbildung ist daher in
regelmäßigen Abständen nicht nur zu stellen, sondern auch
auf belastbarer Erkenntnisgrundlage zu beantworten, um zu
klären, ob die Rechtswissenschaft als Professionswissen-
schaft in zufriedenstellendem Ausmaß ihrer Aufgabe gerecht
wird. Entsprechende Betrachtungen müssen selbstverständ-
lich nicht zwangsläufig in Anpassungsdruck auf die aka-
demisch geprägte universitäre Ausbildungsstage resultieren
– sie sind stets mit den Folgefragen zu verknüpfen, in wel-
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* Schriftliche Fassung eines Vortrags des Verfassers auf der Tagung „Was macht Juristin-
nen und Juristen aus? Professionelles Handeln und juristische Ausbildung“ des Zen-
trums für rechtswissenschaftliche Fachdidaktik der Universität Hamburg am 30./
31.3.2016 in Hamburg. Der Beitrag erscheint zugleich in Brockmann/Pilniok (Hrsg.), Was
macht Juristinnen und Juristen aus, Nomos Verlag, Baden-Baden 2016.

1 Anschaulich für die Pädagogik als Professionswissenschaft Pfaffenberger, in Sorg
(Hrsg.), Soziale Arbeit zwischen Politik und Wissenschaft, 2003, S. 90, 102.

2 Wezel, in: Dietzsch/Hill (Hrsg.), Studien zur europäischen Aufklärung, 1998, S. 196.

3 Vgl. Pfaffenberger, aaO (Fn. 1), S. 90, 101.

4 Hübner/Gerlof, DÄBl. v. 9.7.2015.

5 Otto, Die Zeit Nr. 24/2015 v. 11.6.2015.



chem Umfang ein Gleichklang überhaupt zwingend notwen-
dig und erstrebenswert ist und auf welcher Stufe einer kon-
zeptionell zweistufigen Ausbildung auf Zukunftsherausfor-
derungen zu reagieren ist: Die Antwort kann auch lauten,
dass die berufspraktische Ausbildungsstage der sachgerechte-
re Anknüpfungspunkt für Reformen ist.

Dieser Beitrag klärt, ausgehend von der vorstehend skiz-
zierten Fragestellung, wie nah oder fern die Juristenausbil-
dung der Gegenwart an den Erfordernissen der Berufspraxis
ist. Er nähert sich diesem Thema aus verschiedenen Perspek-
tiven. Die Frage von inhaltlicher Nähe von Ausbildung und
Berufstätigkeit kann man sehr unterschiedlich stellen: Zum
einen: Entspricht die Grundausrichtung der Juristenausbil-
dung den Schwerpunkten der Berufstätigkeit? Zum anderen:
Sind die fachlichen Inhalte der Juristenausbildung realitäts-
nah? Des Weiteren: Werden Fertigkeiten vermittelt, die für
die Berufstätigkeit wichtig sind? Schließlich: Können die in
der Ausbildung Engagierten die notwendige Praxisnähe ge-
währleisten?

B. Einflüsse der Demographie auf die Juristen-
ausbildung

I. Empirische Befunde

Einige Zahlen verdeutlichen, warum die Beantwortung dieser
Fragen und die Entwicklung von zukunftsweisenden Strate-
gien auf der Basis der gefundenen Antworten unverzichtbar
ist: Professionswissenschaften konkurrieren in Zeiten des de-
mographischen Wandels in stärkerem Maße als in der Ver-
gangenheit um Köpfe – Schulabgänger, die sich für sie inte-
ressieren und das entsprechende Studium aufnehmen, um
einige Jahre später als neue Berufsträger in der Profession
anzukommen. Das unschöne Schlagwort der „Juristen-
schwemmen“ hat über Jahrzehnte die Botschaft transportiert,
dass ein gleichsam unerschöpflicher Nachschub an Juristen
gewährleistet ist, ja sogar – Stichwort „Schwemme“ – deutlich
mehr Juristen qualifiziert werden als die Profession Nach-
wuchs benötigt – in diesem Bewusstsein sind zahlreiche Ju-
ristengenerationen sozialisiert worden.6

Der empirische Befund weist freilich seit einigen Jahren
in eine andere Richtung: Zur Jahrtausendwende befanden
sich in Deutschland noch jährlich rund 25.000 Rechtsreferen-
dare im Vorbereitungsdienst. 2014 waren es mit 14.200
Rechtsreferendaren 43 Prozent weniger.7 2000 kamen fast
11.000 neue Assessoren auf den Arbeitsmarkt, 2014 waren
es rund 7.500 – ein Rückgang um rund ein Drittel.8 In der
Folge gibt es in der Anwaltschaft, die lange Zeit exponentiell
wuchs und sich in Zwölfjahreszeiträumen verlässlich verdop-
pelte9, seit einigen Jahren praktisch ein Nullwachstum – die
Zuwachsrate von 0,16 Prozent im Jahr 201510 war die außer-
halb von Kriegszeiten zweitniedrigste in Deutschland jemals
gemessene Wachstumsrate der Anwaltschaft seit 186011. Auf
den ersten Blick ist dieser Befund überraschend: Zwar gab
es nach der Jahrtausendwende ebenfalls einen merklichen
Rückgang der Studierendenzahlen, allerdings lagen die Rück-
gänge hier nicht zwischen 33 Prozent und 40 Prozent wie bei
Assessoren und Referendaren, sondern bei maximal 20 Pro-
zent.12 Zudem ist die Talsohle der Studierendenzahlen bereits
seit 2006 durchschritten, seitdem hat es eine gewisse Erho-
lung der Studierendenzahlen gegeben.13

Wie passen diese beiden empirischen Befunde zusam-
men? Der sprichwörtliche Teufel steckt im Detail. Zunächst:

An sich müsste die absolute Zahl der Jurastudenten kontinu-
ierlich steigen – denn die Studierendenquote in Deutschland,
das heißt der Anteil der Schulabgänger mit Hochschulreife,
die ein Studium aufnehmen, nimmt weiterhin zu14, auch
wenn er im Vergleich der Industrienationen nach wie vor re-
lativ niedrig ist.15 Dass die Rechtswissenschaften hiervon
nicht in dem Maß profitieren wie andere Studiengänge, liegt
in der Tatsache begründet, dass das Jurastudium unter Schul-
abgängern an Beliebtheit verliert. Lange Jahre nahmen zwi-
schen 8 und 10 Prozent eines Abiturjahrgangs ein Jurastudi-
um auf. Aktuell sind es, nach einem Tiefstand von 6,5 Pro-
zent im Jahr 2009, nur noch rund 7 Prozent16. Das heißt:
Noch wird der Attraktivitätsverlust des Jurastudiums partiell
durch die weiterhin steigende Zahl von Studienanfängern in
Deutschland überdeckt. Auf dem gegenwärtigen Niveau wer-
den sich die Studienanfängerzahlen in Deutschland aber nur
noch bis 2019 bewegen – danach setzt der demographische
Faktor ein, der nach den Prognosen der Kultusministerkon-
ferezenz bereits bis 2025 zu einem Rückgang der absoluten
Zahl der Studienanfänger um rund 15 Prozent führen wird17

– trotz weiterhin steigendem Anteil der Studienanfänger
und Abiturienten unter den Schulabgängern.

Die eigentliche Herausforderung ist freilich weniger der
gesunkene Anteil der Jurastudenten unter den Studienanfän-
gern. Die publizierten Studierendenzahlen werden häufig in
der Weise verstanden, dass sich hinter den Studierenden
fast ausnahmslos Volljuristen in spe verbergen. So war es in
der Tat 1950, 1970, 1990 – ja sogar noch im Jahr 2000. Bis
zum Jahr 1997 waren mehr als 95 Prozent der „Jurastuden-
ten“ an Universitäten Volljuristen in spe, bis 2003 immerhin
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6 Nichts belegt die Tatsache eines gleichsam institutionellen Lamentos besser als das
Thema einer bereits im Jahr 1978 erschienenen rechtshistorischen Monographie mit dem
Titel „Juristenschwemmen“: Kolbeck, Juristenschwemmen. Untersuchung über den ju-
ristischen Arbeitsmarkt im 19. und 20. Jahrhundert, 1978.

7 Kilian/Dreske (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2015/2016, 2016, S. 187.
Am 1.1.2015 waren in Deutschland 14.182 Referendare beschäftigt, der niedrigste Wert
seit 1980. Bereinigt man den Wert zu Vergleichszwecken um den Wiedervereinigungs-
effekt, bewegt sich die Zahl der Rechtsreferendare gegenwärtig auf dem Niveau der
1960/1970er Jahre.

8 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 189. 2014 bestanden 7.529 Referendare die Zweite
Juristische Staatsprüfung, der seit der Wiedervereinigung nach 2013 (7.491) zweitnied-
rigste Wert. Bereinigt man auch diesen um den Wiedervereinigungseffekt, liegen die Ab-
solventenzahlen in der volljuristischen Ausbildung aktuell auf dem Niveau der frühen
1980er Jahre, als jährlich rund 6.000 frisch examinierte Assessoren auf den (west)deut-
schen Beschäftigungsmarkt kamen.

9 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 24ff.

10 BRAK-Mitt. 2016, 127. In der Mehrzahl der Rechtsanwaltskammern nahm die Zahl der
Rechtsanwälte 2015 sogar ab.

11 Ein geringeres Wachstum gab es – jenseits von kriegs- oder verfolgungsbedingten
Rückgängen – lediglich im Krisenjahr 1923, Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 27.

12 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 164.

13 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 164. Für eine detailliertere Analyse der Entwicklung
Kilian, Juristenausbildung, 2015, S. 81ff.

14 Ziel der sog. Hochschulpakte I (2007 bis 2010), II (2011 bis 2015) und III (2016 bis 2020)
als Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern war bzw. ist es, den Anteil
der Schulabgänger, die ein Hochschulstudium absolvieren, deutlich zu steigern, indem
durch zusätzliche Finanzmittel die Einrichtung von mehreren Hunderttausend zusätzli-
chen Studienplätzen ermöglicht wird. U.a. mit Hilfe des Hochschulpakts wurde die Stu-
dierendenquote seit 2007 von 37 Prozent auf rund 50 Prozent erhöht. Näher zu den
Hochschulpakten http://www.hrk.de/?id=628 (abgerufen am 23.6.2016).

15 Für viel Aufmerksamkeit sorgen traditionell die Bildungsberichte der OECD, die zum
Beispiel im Jahr 2006 feststellten, dass in Deutschland lediglich 21,6 Prozent einer typi-
schen Altersgruppe einen tertiären Ausbildungsgang abgeschlossen haben, während der
Durchschnittswert der OECD-Länder bei 37,3 Prozent lag; vgl. Müller, BWP 2/2009, 42ff.
Entsprechende Vergleiche sind allerdings problembehaftet, da sich die traditionell nied-
rigere Akademikerquote in Deutschland (aber auch in Österreich und der Schweiz) auch
mit dem international häufig als beispielgebend angesehenen dualen Ausbildungssystem
und der sog. Aufstiegsfortbildung erklärt.

16 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 169 sowie ausführlicher Kilian, aaO (Fn. 13), S. 86ff.

17 KMK (Hrsg.), Dokumentation Nr. 205 (Vorausberechnung der Studienanfängerzahlen
2014–2025), Tabellenanhang, Tabelle 10.2. Näher Hierzu Kilian, aaO (Fn. 13), S. 85f.
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noch mehr als 90 Prozent. Mittlerweile ist ihr Anteil aller-
dings auf rund 80 Prozent gesunken – jeder fünfte Jurastu-
dent an einer Universität studiert heutzutage nicht mit dem
Prüfungsziel Erste Juristische Prüfung im Fach Rechtswis-
senschaft, sondern mit einem anderen primären Studien-
ziel:18 Zum Beispiel einem Abschluss im Fach Wirtschafts-
recht, einem Master, einem Bachelor oder einer Promotion.
Auch diese Studierenden-Gruppen sind in der Gesamtzahl
der „Jurastudenten“ enthalten und ihre starke Zunahme ver-
deckt, dass die Zahl der „klassischen“ Jurastudenten an Uni-
versitäten trotz Erholung der Studierendenzahlen weiterhin
rund 20 Prozent unter dem Niveau der späten 1990er Jahre
liegt.19 In der Zahl der Jurastudenten sind also viele Studie-
rende enthalten, die entweder bereits Volljurist sind, aber
noch eine Zusatzqualifikation erwerben – der Erwerb eines
Inlandsmasters hat seit der Jahrtausendwende stark zu-
genommen20 – oder aber jene, die in der Fächergruppe
Rechtswissenschaften bewusst nicht das Fach Rechtswissen-
schaft studieren, sondern das Fach Wirtschaftsrecht auf Ba-
chelor und/oder Master.

Ein weiteres kommt hinzu: Die Schlagworte „Jurastudi-
um“, Universität und Volljurist werden traditionell in einem
Atemzug genannt. Jurastudent kann man aber auch an einer
Fachhochschule sein. Mittlerweile bieten mehr Fachhoch-
schulen als Universitäten juristische Studiengänge an – die
Absolventen der Fachhochschulen sind selbstverständlich
nicht Volljuristen in spe. Lange Zeit ist das Thema Rechtswis-
senschaften an Fachhochschulen von Volljuristen ein wenig
herablassend als Nischenphänomen betrachtet worden. Die
Datenlage zeichnet freilich ein anderes Bild. In einem Zehn-
jahreszeitraum seit 2004 hat die Zahl der Jurastudenten an
Fachhochschulen – und damit sind nicht solche für öffent-
liche Verwaltung gemeint, in denen Bund, Länder und Kom-
munen ihre eigenen Verwaltungsbeamten ausbilden – um
mehr als 300 Prozent zugenommen: Zuletzt waren es bereits
mehr als 15.00021. Dies bedeutet: Aktuell gibt es in Deutsch-
land zwar rund 129.000 Jurastudenten, aber nur 90.000 Voll-
juristen in spe. Dies sind so viele wie auch im Jahr 2003 –
bei damals aber nur etwas mehr als 103.000 Jurastudenten.22

Vor wenig mehr als 10 Jahren waren also noch fast 90 Pro-
zent der Jurastudenten Volljuristen in spe, aktuell sind es
nur noch um die 70 Prozent.

Was ist das Zwischenfazit? Bei Schulabgängern mit
Hochschulreife hat das Jurastudium an Attraktivität verloren.
Diejenigen, die sich für ein Jurastudium entscheiden, wählen
immer häufiger nicht das klassische Jurastudium im Fach
Rechtswissenschaft an einer Universität, sondern einen ande-
ren juristischen Studiengang. So studieren in Deutschland
gegenwärtig fast 20.000 Studierende das Fach Wirtschafts-
recht an Universitäten oder Fachhochschulen. Nimmt man
den Befund hinzu, dass immer mehr Studierende in der Fä-
chergruppe Rechtswissenschaften keine Nachwuchsjuristen,
sondern bereits qualifizierte Volljuristen sind, die eine Zu-
satzqualifikation (Master, Promotion) erwerben, erklärt dies,
warum sich die Zahl der Referendare und Assessoren deut-
lich dynamischer nach unten entwickelt hat als die Zahl der
Jurastudenten in Deutschland. Es wird, hierauf deutet die Da-
tenlage hin, voraussichtlich kurzzeitig noch einmal zu einer
gewissen Erholung der Absolventenzahlen kommen – sie
sollte aber nicht verdecken, dass die in der klassischen Juris-
tenausbildung engagierten Universitäten einem strukturellen

Problem ausgesetzt sind, das sich ab dem Jahr 2025 aufgrund
demographischer Entwicklungen mit einer zunehmenden
Dynamik verschärfen wird.

II. Mögliche Gründe

Eine Folgefrage ist angesichts dieses Befunds zwangsläufig.
Was sind die Gründe dafür, dass sich weniger Schulabgänger
vom klassischen Jurastudium angezogen fühlen – und dieje-
nigen, die es aufnehmen, immer häufiger an anderen Inhal-
ten oder Studienformen interessiert sind? Über die Gründe
lässt sich ohne vertiefte Forschung nur mutmaßen. Die At-
traktivität des Fachhochschulstudiums mag auf einer stärke-
ren Praxisnähe und einer kürzeren Studiendauer beruhen,
aber auch darauf, dass im Zuge der politisch gewollten Aka-
demisierung der Bevölkerung mehr Schulabgänger in die
Hochschulen drängen, die sich für ein Fachhochschulstudi-
um als Alternative zu einer Ausbildung und nicht als Alterna-
tive zu einem Universitätsstudium entscheiden. Die Popula-
rität des Fachs Wirtschaftsrecht, das heißt insbesondere der
Verzicht auf ein Studium des öffentlichen Rechts und des
Strafrechts, könnte in einer gefühlten größeren Schnittmen-
ge von fachlichen Inhalten in Studium und Beruf begründet
sein. Eine Erklärung für den Reiz, statt eines stark angst-
geprägten, in einer Anschlussprüfung kulminierenden voll-
juristischen Ausbildungsgang, einen Studiengang mit einem
Credit-System zu belegen23 und – statt zweier staatlich organi-
sierter, häufig demütigender Examina – einen universitären
Bachelor- oder Masterabschluss zu erwerben, hat 2015 die
Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem interessanten Arti-
kel geliefert, der mit „Jurist werden ohne Qual“ überschrie-
ben war und befasste sich mit der wachsendenden Beliebt-
heit juristischer Studiengänge an Fachhochschulen.24 Die
Charakteristika der vielzitierten Generationen Y und Z spie-
len in diese Entwicklungen sicherlich hinein. Die „Generati-
on Y“ (Personen, die zwischen 1980 und 1999 geboren wur-
den), ist soziologisch dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr
Freiräume, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und
mehr Zeit für Familie und Freizeit einfordert.25 Mit einer ge-
ringeren Bereitschaft, Beruf und Karriere alles unterzuord-
nen, und dem Wunsch, in der beruflichen Tätigkeit etwas
Sinnstiftendes zu finden, unterscheidet sie sich von der „Ge-
neration X“. Die 2016 an der Schwelle zum Studium stehen-
de „Generation Z“ ist zwar wieder etwas stärker karriereori-
entiert.26 Sie ist aber anders motiviert: Gehalt und Status lo-
cken nicht, stattdessen stehen Selbstverwirklichung, Spaß
am Beruf, gutes Arbeitsklima und passendes Arbeitsumfeld
im Vordergrund.
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18 Zu dieser „Proliferation“ des juristischen Studiums ausführlicher Kilian, aaO (Fn. 13),
S. 77ff.

19 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 166.

20 Kilian, Die junge Anwaltschaft, 2014, S. 107. Mittlerweile verfügen ebenso viele Jung-
anwälte über einen Inlandsmaster wie über einen Auslandsmaster.

21 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 172.

22 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 166.

23 Hierzu instruktiv Dammann, Forum Recht 2006, 60 ff., sowie Großfeld, JZ 1986, 356, 357.

24 Bubrowski, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 7./8.3.2015, Nr. 56, S. C3.

25 Grundlegend zum „Generation Y“-Phänomen Parment, Die Generation Y – Mitarbeiter
der Zukunft, 2009; Ruthus, Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generation Y, 2014.

26 Zu dieser etwa Scholz, Generation Z: wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns
alle ansteckt, 2014.



Für das klassische Studium der Rechtswissenschaft ist
dies keine günstige Ausgangslage. Die aktuellen Ergebnisse
des Studierendensurveys zu sozialem Klima an Hochschulen
sind in allen ihren Details abschreckend für Angehörige der
Generation Y und Z:27 Bereits im Ansatz erzielen bei einer
Diffenzierung nach Universitäten und Fachhochschulen ei-
nerseits und Staatsexamens- und Bachelor-/Masterstudien-
gängen andererseits universitäre Staatsexamensstudiengänge
unterdurchschnittliche Bewertungen. Bei einer fächerspezi-
fischen Betrachtung schneidet das Fach Rechtswissenschaft
in der Bewertung der Studierenden im Vergleich zu Kultur-,
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, den Ingenieur- und
Naturwissenschaften und der Medizin stark unterdurch-
schnittlich ab. Es hat mit Abstand die höchsten negativen Be-
wertungen in der Frage der Konkurrenz untereinander, mit
die schlechteste Bewertung in der Frage der Überfüllung des
Studiums, und die deutlich höchsten Negativwerte in den Ka-
tegorien Desintegration, Entpersonalisierung und Isolation.28

Für den typischen Angehörigen der Generation Z, der seine
berufliche Ausbildung plant, ist das klassische Jurastudium
daher denkbar unattraktiv.

Hinzu kommt ein weiteres Dilemma der volljuristischen
Ausbildung, das geschlechtsspezifischer Natur ist. Das Studi-
um der Rechtswissenschaften war traditionell ein stark män-
nergeprägtes Studium. Mitte der 1970er Jahre waren drei
Viertel der Jurastudenten männlichen Geschlechts. Seit dem
Wintersemester 2004/2005 sind Männer im Jurastudium hin-
gegen eine Minderheit. Aktuell liegt der Anteil der weiblichen
Studierenden bereits bei 55 Prozent.29 Für die Rechtswissen-
schaft als Professionswissenschaft ist ein solcher geschlechts-
spezifischer Wandel eine besondere Herausforderung. Für
Juristen ist die unternehmerische Tätigkeit weiterhin die do-
minierende Betätigungsform, weil die Zahl der Rechtsanwäl-
te und Notare jene der Richter und Staatsanwälte annähernd
um das Siebenfache übersteigt30 und Rechtsanwälte zu 85
Prozent und Notare zu 100 Prozent unternehmerisch, das
heißt nicht als Angestellter, tätig sind.31 Selbst wenn man in
diese Betrachtung Verwaltungsjuristen und Unternehmens-
juristen einbezieht, wird deutlich, dass die Rechtswissen-
schaft als Professionswissenschaft mehrheitlich künftig Un-
ternehmer und in geringem Maße künftige Arbeitnehmer
ausbildet – anders als etwa Professionswissenschaften, die
künftige Lehrer oder Theologen qualifizieren. Bei dieser Aus-
gangslage ist der steigende Frauenanteil unter den Studieren-
den eine besondere Herausforderung: Frauen, dies hat eine
Studie in der jungen Anwaltschaft gezeigt32, sind deutlich sel-
tener daran interessiert als Männer, Eigentümer oder Partner
einer Anwaltskanzlei, also Unternehmer, zu werden. Sie be-
vorzugen deutlich häufiger eine langfristige beziehungsweise
dauerhafte Beschäftigung in Anstellung – ein Beschäftigungs-
konzept, das in der Anwaltschaft nach wie vor nur selten an-
geboten wird, hat doch die Tätigkeit als angestellter Rechts-
anwalt noch weiter den Charakter einer Übergangsphase vor
einem Wechsel in das anwaltliche Unternehmertum.33

Die Rechtswissenschaft als Professionswissenschaft quali-
fiziert damit ganz überwiegend für eine Profession, die bis-
lang nur in geringem Maße den Erwartungen vieler weibli-
cher Absolventen an ihre spätere Berufstätigkeit gerecht wird.
Bei einem stetig steigenden Frauenanteil an den Absolventen
ist ein Ausweichsverhalten in andere juristische Berufe, die
diese Erwartungen eher erfüllen können, etwa in die Justiz,
nur für einen immer geringeren Teil der weiblichen Absol-
venten möglich. Da jene Beschäftigungsfelder, in denen typi-

scherweise eine abhängige Beschäftigung erfolgt, als Beschäf-
tigungsfeld an Bedeutung verlieren – die Zahl der Richter
und Staatsanwälte war von 1993 bis 2014 mit rund 25.500
praktisch statisch, während die Zahl der Rechtsanwälte im
selben Zeitraum von 67.120 auf 163.779 um 144 Prozent zu-
genommen hat34 – , nimmt der Anteil der selbstständig täti-
gen Juristen zwangsläufig zu.

Die wachsende Attraktivität alternativer juristischer Studi-
engänge, die konzeptionell ausschließlich in eine Berufstätig-
keit als angestellter Jurist führen, weil sie keine volljuristische
Befähigung vermitteln, liegt bei einer solchen Ausgangslage
auf der Hand – insbesondere auch unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass mit ihnen eine Berufsqualifikation nach
maximal fünf Jahren tertiärer Ausbildung erreicht wird und
nicht erst nach acht oder mehr Jahren, die es braucht, bis im
Durchschnitt die Zweite juristische Staatsprüfung bestanden
ist. Die männliche Studierendenschaft kann diesen Trend
nicht in ausreichendem Maße kompensieren. Dies beruht
nicht nur auf ihrem ohnehin geringer werdenden Anteil an
allen Studierenden, sondern auch darauf, dass sich Männer
fachlich überdurchschnittlich häufig für Rechtsgebiete inte-
ressieren, die Gegenstand von juristischen Bachelor- und
Masterstudiengängen sind,35 sie sich also bei der Studienwahl
besonders häufig für die typischerweise angebotenen Alter-
nativen entscheiden werden, wenn die Bedeutung von Ein-
kommen, Prestige und sozialem Aufstieg eine geringere Be-
deutung als noch bei früheren Generationen von Nachwuchs-
juristen hat.

Deutlich wird anhand dieser Befunde, dass sich der juris-
tische Ausbildungsmarkt von einem „seller’s market“ zu ei-
nem „buyer’s market“ entwickelt – die Universitäten müssen
perspektivisch nicht mehr „Juristenschwemmen“ abwehren
und/oder verwalten, sie können sich nicht mehr auf einen
stetigen, übergroßen Zustrom von Schulabgängern verlassen.
Sie müssen vielmehr Jurastudenten in spe für das Studium,
das die Befähigung zum Richteramt und damit auch für die
anderen volljuristischen Berufe vermittelt, gewinnen. Die in
der Ausbildung Engagierten müssen daher darüber nachden-
ken, ob das traditionelle „weiter so“ in der Juristenausbildung
Bestand haben kann und die eher kosmetischen Reformen
der vergangenen Jahrzehnte36 die Juristenausbildung auf die
zukünftigen Herausforderungen hinreichend vorbereitet ha-
ben.

Für die Anwaltschaft ist es angesichts des sich abzeich-
nenden „Kampf um Talente“ daher von vitalem Interesse,
dass sie sich zum frühestmöglichen Zeitpunkt bei Nach-
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27 Ramm/Multrus/Bargel/Schmidt, Studiensituation und studentische Orientierungen – 12.
Studierendensurvey an Universitäten und Hochschulen, 2014 (die Studie wird seit 1983
in regelmäßigem Abständen im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung erstellt).

28 Ramm/Multrus/Bargel/Schmidt, aaO (Fn. 27), S. 240.

29 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 164. Noch höher ist er mit 57,5 Prozent unter den
Rechtsreferendaren, was darauf hindeutet, dass Frauen die volljuristische Ausbildung
häufiger zu Ende führen als Männer. Im Detail Kilian, aaO (Fn. 13), S. 88ff.

30 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 164.

31 Kilian, Anwaltstätigkeit der Gegenwart, 2016, S. 22 ff.

32 Kilian, aaO (Fn. 20), S. 197 ff.

33 Zu Beginn der Berufstätigkeit sind junge Rechtsanwälte zu rund zwei Drittel angestellt
tätig, nach einigen Jahren Berufstätigkeit hingegen nur noch zu rund einem Drittel; vgl.
Kilian, aaO (Fn. 20), S. 58.

34 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 288.

35 Veranschaulichen lässt sich dies anhand des geschlechtsspezifischen Erwerbs von
Fachanwaltstiteln, hierzu Hommerich/Kilian, Fachanwälte, 2010, S. 59ff.

36 Für einen Überblick über die Reformen seit den 1960er Jahren Kilian, aaO (Fn. 13),
S. 31ff.
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wuchsjuristen in Erinnerung ruft und diese für die Anwalts-
tätigkeit begeistert. Von erstaunlicher Kurzsichtigkeit ist da-
her die zuletzt formulierte Forderung, die Vermittlung von
Berufsrechtskenntnissen im Sinne von § 43d BRAO-RegE
aus den Universitäten herauszuhalten – nicht nur begibt
sich die Anwaltschaft damit der Möglichkeit, frühzeitig in fes-
ten curricularen Strukturen Studierende über den Anwalts-
beruf zu informieren und sie für diesen zu gewinnen. Sie
schwächt zugleich auch ihre Position gegenüber den dem De-
siderat einer anwaltsorientierten Juristenausbildung ohnehin
häufig skeptisch gegenüberstehenden rechtswissenschaftli-
chen Fakultäten, indem sie das von der Rechtspolitik geöff-
nete, wichtige Einfallstor leichtfertig zuschlägt.

C. Einflüsse des Arbeitsmarktes auf die Juristen-
ausbildung

I. Einleitung

Anpassungsdruck auf die Juristenausbildung kann neben der
Demographie auch der Arbeitsmarkt selbst ausüben, für den
die Rechtswissenschaft als Professionswissenschaft künftige
Berufsträger qualifiziert. Aufgrund der Vielschichtigkeit der
juristischen Berufe sind verallgemeinernde Aussagen natur-
gemäß fehleranfällig. Sinnvoll ist daher insbesondere ein Ab-
gleich mit dem am Arbeitsmarkt mit Abstand bedeutendsten
juristischen Beruf, dem Rechtsanwaltsberuf. Obwohl Voll-
juristen als Regelqualifikation die Befähigung zum Richter-
amt erwerben, werden rund 80 Prozent der Absolventen des
Referendariats mittlerweile Rechtsanwalt37: Auf einen Richter
kommen in Deutschland acht Rechtsanwälte, auf einen
Staatsanwalt rund 32, auf einen Nur-Notar gar fast 100.38 Ein
zentrales Anliegen insbesondere der Ausbildungsreform des
Jahres 2003 war deshalb die stärkere Praxisorientierung der
Ausbildung mit Blick auf das bedeutendste Beschäftigungs-
feld für Juristen, die Anwaltstätigkeit. Eine Diskussion über
den Praxisbezug des Universitätsstudiums ist keineswegs
ein modernes Phänomen. Bereits 1912 hatte der preußische
Justizminister per Erlass verfügt, dass sich die Rechtskan-
didaten „nicht nur über die erforderlichen Rechtskenntnisse,
sondern namentlich auch über die Befähigung zu deren prak-
tischer Anwendung ausweisen“ sollen.39 § 5a DRiG bestimmt
seit 2002 in Abs. 3 S. 1, dass die Inhalte der Ausbildung die
rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende Praxis ein-
schließlich der hierfür erforderlichen Schlüsselqualifikatio-
nen berücksichtigen müssen.40

Für die Bewertung des Ausmaßes der Praxisnähe der Ju-
ristenausbildung lassen sich verschiedene Indikatoren heran-
ziehen, die im Folgenden näher untersucht werden sollen.
Aufschlussreich ist zum einen eine Überprüfung, ob sich
die Vermittlung juristischen Wissens an den Betätigungsfor-
men orientiert, in denen das juristischen Wissen der Berufs-
träger angewendet wird. Zum anderen ist die Kenntnis hilf-
reich, welche juristischen Inhalte die Ausbildung einerseits
und die Berufspraxis andererseits kennzeichnen. Ebenso
nützlich ist die Kenntnis, welche Berufsfertigkeiten in der
Ausbildung vermittelt und in der juristischen Berufswelt be-
nötigt werden. Zwei weitere Indikatoren, die eine Bewertung
erlauben, sind schließlich die Bezugspunkte der fachlichen
Inhalte der Ausbildung und der fachliche Hintergrund der
Ausbilder.

II. Betätigungsformen

Eine juristische Tätigkeit kann sich im Kern in drei verschie-
denen Betätigungsformen entfalten: In einer Prozessvertre-
tung oder dem Tätigwerden in einem anderen rechtsförmli-
chen Verfahren, in einer außergerichtlichen Vertretung einer
Person gegenüber einem Dritten (einschließlich der Vertre-
tung in Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung)
oder in einer Beratungstätigkeit, die neben der Rechtsbera-
tung zum Beispiel auch Begutachtungen oder kautelarjuristi-
sche Tätigkeiten umfassen kann. Die juristische Ausbildung
ist in beiden Stagen in ihren Inhalten traditionell in starkem
Maße an einer Tätigkeit in rechtsförmlichen Verfahren orien-
tiert, ganz im Zentrum der Ausbildung steht ein gerichtliches
Tätigwerden entweder auf der Seite des Gerichts bzw. der Be-
hörde oder (seltener) auf der Seite einer Partei. In der univer-
sitären Ausbildung, die sich auf die Vermittlung des materiel-
len Rechts konzentriert, haben die verschiedenen anwalt-
lichen Betätigungsformen naturgemäß noch keine große Be-
deutung. Die Art der Wissensvermittlung, die regelmäßig im
Anspruchssystem oder durch Prüfung der Rechtmäßigkeit
von Verwaltungshandeln erfolgt, ist am Dezisionsjuristen ori-
entiert. Ebenso gehören Lehrveranstaltungen zu den ver-
schiedenen Prozessrechten zum typischen Vorlesungspro-
gramm, während Angebote zur Vertragsgestaltung oder alter-
nativen Konfliktbeilegung eher selten sind.

Mit der Berufspraxis insbesondere von Rechtsanwälten ist
diese Ausrichtung der Ausbildung nur noch sehr ein-
geschränkt in Deckung. Die Tätigkeit in Prozessmandaten
macht nach einer Studie des Soldan Instituts zu Inhalten
und Strukturen der anwaltlichen Berufstätigkeit nur noch 26
Prozent der Arbeitszeitanteile moderner Anwälte aus.41 Die
größte Bedeutung hat im Arbeitsalltag mit 36 Prozent die Be-
ratungstätigkeit, fast ebenso wichtig ist die außergerichtliche
Vertretung. Statistisch betrachtet treten nur 58 Prozent aller
Rechtsanwälte öfter als zweimal pro Monat vor Gericht auf,
9 Prozent aller Rechtsanwälte haben überhaupt keine forensi-
sche Praxis.42 Bei Rechtsanwälten, die überwiegend gewerb-
liche Mandanten vertreten, erreicht der Anteil der Arbeitszeit
in Prozessvertretungsmandaten nur noch 20 Prozent, dieser
Typus Anwalt beschäftigt sich hingegen zu 49 Prozent der Ar-
beitszeit mit reinen Beratungs- und Vertragsgestaltungsauf-
gaben (30 Prozent entfallen auf die außergerichtliche Vertre-
tung).43

Überraschen kann dieser Bedeutungsverlust der gericht-
lichen Tätigkeit nur denjenigen, der sich nicht intensiver mit
den Justizstatistiken beschäftigt hat. Die Justizstatistiken be-
legen, dass die Zahl der Zivilverfahren in der ordentlichen
Gerichtsbarkeit seit 1995 stark rückläufig ist. So ist die Zahl
der erstinstanzlichen Verfahren bei den Amtsgerichten von
1995 bis 2014 um rund ein Drittel zurückgegangen, jene bei
den Landgerichten um rund 20 Prozent.44 Auch die Rechts-
mittelverfahren in Zivilsachen sind rückläufig. So sind die
Neuzugänge in Berufungen in Zivilsachen bei den Land-
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37 Kilian, aaO (Fn. 13), S. 266 ff.

38 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 289.

39 PrJMBl v. 5.7.1912, Nr. 64 (zitiert nach Litten, JW 1912, 1081, 1083).

40 Zur Umsetzung dieser Vorgabe auf der Ebene der Ländergesetzgebung und der Studi-
enordnungen im Detail Kilian/Bubrowski, Anwaltsorientierung im rechtswissenschaftli-
chen Studium, 2007, S. 21ff.

41 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 266 ff.

42 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 267.

43 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 270.

44 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 295.



gerichten im Referenzzeitraum um mehr als 40 Prozent und
bei den Oberlandesgerichten um fast ein Viertel zurück-
gegangen.45 Auch in der Arbeitsgerichtsbarkeit sind die Neu-
zugänge in der ersten Instanz um rund 40 Prozent zurück-
gegangen.46 Die Zahl der neuen erstinstanzlichen Strafverfah-
ren bei den Amts- und Landgerichten ist ebenfalls rückläufig
(bei den Amtsgerichten um 14 Prozent, bei den Landgerich-
ten um ca. 12 Prozent).47 Zugelegt haben allein die jährliche
Zahl neuer Familiensachen48 und die Zahl der Verfahren in
der Sozialgerichtsbarkeit49, jeweils in der Ausbildung weit-
gehend irrelevante Gebiete. Im Referenzzeitraum 1995 bis
2014 hat sich der Umsatz auf dem deutschen Rechtsdienst-
leistungsmarkt hingegen in etwa und die Zahl der Rechts-
anwälte mehr als verdoppelt50 – ein deutlicher Beleg dafür,
dass die gerichtliche Tätigkeit in der anwaltlichen Berufspra-
xis stark an Bedeutung verloren hat. Immer weniger Ge-
richtsverfahren verteilen sich auf immer mehr Rechtsanwäl-
te.

Diese Entwicklung wird sich intensivieren, weil Bund und
Länder aus fiskalischen Erwägungen heraus den Geschäfts-
anfall bei den Gerichten weiter reduzieren wollen und wer-
den. Die Förderung der Mediation, die Erhöhung der Ge-
richtskosten, die Beschränkung von Rechtsmitteln und Ein-
schnitte im Bereich der Prozesskostenhilfe sollen und wer-
den dazu führen, dass Rechtsanwälte immer weniger forensi-
sche Praxiserfahrung sammeln können. Die Juristenausbil-
dung misst der gerichtlichen Praxis freilich weiterhin große
Bedeutung bei. Dies trägt der zukünftigen Berufstätigkeit ei-
ner kleinen Minderheit der Studierenden beziehungsweise
Referendare Rechnung, also jener, die einmal Richter in der
ordentlichen Gerichtsbarkeit oder in den besonderen Ge-
richtsbarkeiten werden. Für die große Mehrheit der Volljuris-
ten in spe ist diese Ausrichtung von deutlich geringerer Nütz-
lichkeit – auch wenn naturgemäß praktisch jede außer-
gerichtliche Beratungs- und Vertretungstätigkeit im Schatten
eines möglichen rechtsförmlichen Verfahrens erfolgt.

III. Fachliche Inhalte

Eine Überprüfung der Nähe der juristischen Ausbildung zu
den Inhalten der Berufspraxis kann sich nicht nur anhand
der typischen Formen anwaltlicher Betätigung vollziehen,
sondern auch durch einen Abgleich der Inhalte der anwalt-
lichen Mandate mit den Gegenständen der Juristenausbil-
dung. Studium und Vorbereitungsdienst gliedern sich in die
drei klassischen Materien des Zivilrechts, öffentlichen Rechts
und Strafrechts. Die drei Bereiche sind in der Ausbildung
nicht gleichrangig vertreten: Den breitesten Raum erhält so-
wohl im Studium als auch im Vorbereitungsdienst sowie
auch in den staatlichen Prüfungen das Zivilrecht, gefolgt
vom Öffentlichen Recht. So sind in den meisten Bundeslän-
dern 50 Prozent der Klausuren in den staatlichen Prüfungen
dem Zivilrecht entnommen.51 Ebenso ist die längste zwin-
gend einem der drei Gebiete zugeordnete Station im Referen-
dariat die Zivilstation, während die Station im Strafrecht die
kürzeste ist. Diese Gewichtung bringt zumindest im Ansatz
zum Ausdruck, dass die anwaltliche Tätigkeit der Gegenwart
in ihren Inhalten in starkem Maße zivilrechtlich geprägt ist.
Dies hat erstmals die bereits erwähnte Studie des Soldan In-
stituts mit belastbaren empirischen Daten belegt: Nach dieser
Studie sind die am häufigsten von Anwälten genannten
Schwerpunkte ihrer Tätigkeit das allgemeine Zivilrecht
(41 Prozent), das Familienrecht (30 Prozent), das Arbeitsrecht
(27 Prozent), das Miet- und Wohnungseigentumsrecht

(21 Prozent), das Verkehrsrecht (15 Prozent) und das Erb-
recht (14 Prozent) und das Mietrecht (12 Prozent). Das Straf-
recht benennen nur 15 Prozent der Rechtsanwälte als Tätig-
keitsschwerpunkt, das Verwaltungsrecht gar nur 9 Prozent.52

Aus diesen Werten folgt zunächst, dass die Schwerpunkt-
setzung in der Ausbildung auf das Zivilrecht grundsätzlich
sachgerecht ist. Allerdings erhalten das Öffentliche Recht
und das Strafrecht in der Ausbildung einen Raum, der ihrer
tatsächlichen Bedeutung in der Berufspraxis nicht entspricht.
Da die juristische Ausbildung allerdings nicht primär Detail-
wissen vermitteln soll, sondern Systemverständnis und Me-
thoden, ist eine Gewichtung der Ausbildungsinhalte entspre-
chend der tatsächlichen Tätigkeitsfelder von Rechtsanwälten
nur eingeschränkt sachgerecht. Gleichwohl sprechen die Be-
funde dafür, bei einer allfälligen Reform der Juristenausbil-
dungsgesetze der Länder und/oder Studienordnungen der
Fakultäten Umschichtungen in einer Weise vorzunehmen,
die der erheblichen Bedeutung der zivilrechtlichen Materien
für die Praxis Rechnung tragen und den Status Quo nicht ver-
schlechtern. Entsprechenden Druck üben auch die populärer
werdenden alternativen juristischen Studiengänge aus, die
fast ausschließlich das Zivilrecht zum Gegenstand haben.

Auffällig ist des Weiteren, dass die Teilgebiete des Zivil-
rechts, die die anwaltliche Tätigkeit ganz besonders prägen,
mit Ausnahme des Arbeitsrechts in der universitären Ausbil-
dung praktisch keine Rolle spielen. Weder das Familienrecht
noch das Mietrecht oder das Verkehrsrecht sind Materien, de-
nen in der Universität breiter Raum eingeräumt wird. Finden
sich diese Fächer überhaupt im Vorlesungsprogramm, wer-
den sie häufig nicht von Fakultätsmitgliedern betreut, son-
dern von externen Lehrbeauftragten aus der Praxis und erhal-
ten auf diese Weise faktisch eine gleichsam nachrangige Be-
deutung. Gegenstand der universitären Forschung sind sie
ebenfalls kaum, die Rechtsgebiete werden allgemein als typi-
sche „Praktikermaterien“ angesehen.

Für die Studierenden hat dies zunächst die Konsequenz,
dass das Lehrangebot der Universitäten mit der Auswahl der
Materien und ihrer internen Bedeutung häufig ein Zerrbild
der Realität wiedergibt und eine falsche Erwartungshaltung
wecken kann, was Gegenstand einer anwaltlichen Tätigkeit
nach der Zweiten Juristischen Staatsprüfung ist. Über Ni-
schenveranstaltungen hinaus wird an der Universität in der
Regel hilfreiches Grundwissen in den praxisrelevanten
Rechtsmaterien überhaupt nicht vermittelt oder ist allenfalls
Gegenstand von Wahlbereichsveranstaltungen, die nur von
einem Bruchteil der Studierenden belegt werden. Verschärft
worden ist dieses Problem durch die Schwerpunktbereichs-
ausbildung53, die dazu geführt hat, dass sich die Universitäten
über besonders „moderne“, exotische oder wirtschaftsnahe
Schwerpunkte ein Profil geben möchten, das häufig Nischen
des Berufslebens abdeckt.

In der staatlichen Pflichtfachprüfung setzt sich der Be-
fund der relativ ausgeprägten Praxisferne fort, legt man bei-
spielhaft die Gegebenheiten etwa aus Bayern zu Grunde:
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45 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 296 f.

46 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 298.

47 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 295.

48 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 295.

49 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 299.

50 Kilian/Dreske (Hrsg.), aaO (Fn. 7), S. 25, 146.

51 Dokumentation bei Kilian, aaO (Fn. 13), S. 347 ff.

52 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 258 ff.

53 Kilian, aaO (Fn. 13), S. 51 (Fn. 145).
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Die dort in den Jahresberichten des Landesjustizprüfungs-
amts veröffentlichen Themen der Klausuren in der Ersten Ju-
ristischen Prüfung in den Jahren 2010 bis 201554 belegen eine
gewisse Neigung zu sachenrechtlichen Themenstellungen so-
wie Aufgaben aus dem Bereich des Verbraucherschutzrechts
und des Handelsrechts. Das Mietvertragsrecht kommt nur
vereinzelt vor, das Familien- und Verkehrsrecht praktisch gar
nicht. Im Referendariat ist es sodann eher von Zufälligkeiten
geprägt, ob Referendare im Rahmen ihrer Stationsausbildung
mit den Materien in Berührung kommen. Für das Familien-
recht ist dies eher selten der Fall, während es für das Ver-
kehrsrecht und das Mietrecht zumindest nicht ausgeschlos-
sen ist. In den Klausuren zur Zweiten Juristischen Staatsprü-
fung kommen nach der Dokumentation des bayerischen Lan-
desjustizprüfungsamts zwar neben mietrechtlichen gelegent-
lich auch familien- und verkehrszivilrechtliche Fragestellun-
gen vor, allerdings nicht in dem Umfang, in dem sie in der
anwaltlichen Berufspraxis eine Rolle spielen.

IV. Berufsfertigkeiten

Ein Anliegen der Ausbildungsreform 2003 war es, die Berufs-
tauglichkeit der Absolventen durch die Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen zu verbessern.55 Schlüsselqualifika-
tionen sollen die juristisch-dogmatischen Studieninhalte um
eine interdisziplinäre Komponente ergänzen und die „Em-
ployability“ der Absolventen verbessern.56 Da die gesetzlichen
Vorgaben zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen sehr
weich gefasst sind57, findet sich bei einem Vergleich der Stu-
dienordnungen der Fakultäten und den landesrechtlichen
Anforderungen eine denkbar große Bandbreite. Während bis-
weilen der Erwerb eines regelrechten Zertifikats durch Be-
such einer größeren Zahl von Veranstaltungen verlangt wird,
wird das gesetzliche Erfordernis anderenorts eher „feigen-
blattartig“ umgesetzt. Minimale zeitliche Mindestumfänge
sind nicht selten und die Inhalte haben teilweise auch bei
größter Anspannung der Fantasie wenig mit einer Schlüssel-
qualifikation zu tun: So finden sich Beispiele, dass eine Ver-
anstaltung „Anfertigen einer juristischen Hausarbeit“ als
Schlüsselqualifikation angeboten wird – also eine Schlüssel-
qualifikation mit juristischen Handwerkszeug verwechselt
wird. Insgesamt wird man sagen können und müssen, dass
der Umgang der Hochschulen mit dem Thema Schlüsselqua-
lifikation überwiegend eher lieblos ist. Dies betrifft die zeitli-
chen und die inhaltlichen Anforderungen, das Lehrpersonal
und ihre Vermarktung. Man kann dies kritisieren, muss
aber den Ball in gewissem Umfang an den Gesetzgeber wei-
terspielen, der neue Ausbildungsinhalte definiert hat, ohne
zugleich die für eine Umsetzung erforderlichen sächlichen
und personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und
ohne die Ausbildung an anderer Stelle um überkommene In-
halte zu entschlacken.

Die geringe Bedeutung, die Schlüsselqualifikationen in
der Juristenausbildung weiterhin zugemessen wird, ist zu be-
klagen, weil entsprechende Fertigkeiten die Perzeption der
Qualität der juristischen Leistung eines Rechtsanwalts oder
Richters deutlich stärker determinieren als seine Rechts-
kenntnisse. Aufgrund der Experten-Laien-Beziehung, in der
ein Jurist regelmäßig tätig wird, macht sich die Wahrneh-
mung von Qualität auf der Seite des Laien – und darauf auf-
bauend die Zufriedenheit mit den und das Vertrauen in die
in der Rechtspflege Tätigen – an der Qualität der Prozesse
fest, in denen Recht angewendet wird.58 Das Vorhandensein
von staatlich geprüften Rechtskenntnissen setzt der Laie als

gegeben voraus. Bewerten und kontrollieren kann er sie auf-
grund der bestehenden Wissensasymmetrien ohnehin nicht.
Für den Kunden des Expertensystems „Jurist“ machen die
Qualität der juristischen Dienstleistung solche Aspekte wie
eine laienverständliche Kommunikation, eine sachgerechte
Gesprächsführung, eine zielführende Anliegensermittlung,
aktives Zuhören, Empathie, Erreichbarkeit und Termintreue
aus – alles Kompetenzen, die nicht auf Erfahrungswissen be-
ruhen müssen, sondern die man erlernen kann und muss.
Diesen wichtigen Anforderungen der Berufspraxis wird die
Juristenausbildung trotz gut gemeinter Ansätze bislang nicht
gerecht. Es kann also nicht überraschen, dass zum Beispiel
aus der Schlichtungsstelle der Anwaltschaft berichtet wird,
dass die meisten Beschwerden von Mandanten nicht auf
mangelnden juristischen Fähigkeiten beruhen, sondern sich
auf Defizite im Bereich der relevanten Schlüsselqualifikatio-
nen zurückführen lassen.59

V. Bezugspunkte von Ausbildung

Zentraler Wandlungsprozess der juristischen Professionen in
den letzten Jahrzehnten war die Spezialisierung von Juristen,
die weitgehende Abkehr von einem generalistischen Berufs-
verständnis.60 Die Juristenausbildung als konzeptionell ge-
neralistisch angelegte Ausbildung kann diesen Wandlungs-
prozess in ihren klassischen Strukturen nicht nachvollziehen.
Das Entstehen der bereits erwähnten61 konkurrierenden juris-
tischen Studiengänge ist aber Beleg dafür, dass dieser Wand-
lungsprozess die Juristenausbildung zumindest von den Rän-
dern her erfasst. Dem Phänomen Spezialisierung trägt die Ju-
ristenausbildung bislang primär durch die Schwerpunkt-
bereiche Rechnung. Schwerpunktbereiche sind in der Gedan-
kenwelt der Juristen konzipiert worden und entsprechen des-
halb in der Regel Rechtsgebieten.

Auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt entwickelt sich Spe-
zialisierung mittlerweile bei den besonders erfolgreichen
Marktteilnehmern weg von einer juristenzentrierten und hin
zu einer mandantenorientierten Sicht: Besonders erfolgreich
sind nicht Spezialisten für ein Rechtsgebiet, sondern Spezia-
listen für Zielgruppen – also diejenigen, die die rechtlichen
Fragen, die eine bestimmte Zielgruppe aus den verschiedens-
ten Rechtsgebieten betreffen (aber auch nur diese) bearbei-
ten, bündeln und aus einer Hand anbieten.62 Ökonomisch
sind solche Juristen am erfolgreichsten. Dies wird perspekti-
visch zu einem weiteren Wandlungsprozess führen: Weg
von einer Rechtsgebiets- und hin zu einer Zielgruppenspezia-
lisierung. Die Binnenstrukturen von rechtswissenschaftli-
chen Fakultäten werden hierauf mit ihrem hauptberuflich tä-
tigen Personal kaum sachgerecht reagieren können, zeichnet
sich dieses in der Regel doch durch eine rechtsgebietsspezi-
fische Hyperspezialisierung aus.
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54 https://www.justiz.bayern.de/landesjustizpruefungsamt/jahresberichte/ (abgerufen am
23.6.2016).

55 Hierzu Kilian/Bubrowski, aaO (Fn. 40), S. 35 ff.

56 Konzept und Begriff gehen zurück auf Mertens, Schlüsselqualifikationen: Thesen zur
Schulung für eine moderne Gesellschaft, Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung Nr. 1/74.

57 Näher Kilian/Bubrowski, aaO (Fn. 40), S. 37f.

58 Hommerich/Kilian, Mandanten und ihre Anwälte, 2006, S. 155ff.

59 Ruge, AnwBl 2016, 309f.

60 Grundlegend Kilian, Rechtsanwälte als Spezialisten und Generalisten, 2013, S. 25ff.

61 Oben sub II 1.

62 Hommerich/Kilian, aaO (Fn. 35), S. 198.



VI. Handelnde in der Ausbildung

Deutschland ist einer der wenigen Staaten, in denen es Hoch-
schullehrern verwehrt ist, nebenberuflich als Rechtsanwalt tä-
tig zu sein und auf diese Weise aus eigener Anschauung Pra-
xisbezüge herzustellen.63 Mit der Ausübung einer Nebentätig-
keit als solcher hat dies nichts zu tun – was die von jeher
mögliche Tätigkeit von Hochschullehrern als Richtern im Ne-
benamt zeigt. Die Gründe liegen in der Verbeamtung der
Hochschullehrer, in der das anwaltliche Berufsrecht ein Zu-
lassungshindernis sieht.64 Praxisbezug stellen daher an der
Universität vor allem Lehrbeauftragte her, die allerdings vor
allem im Schwerpunktbereichsstudium aktiv sind.65

Im Referendariat gilt, dass die Inhalte des Vorbereitungs-
dienstes die Auswahl der Ausbilder determinieren. Arbeits-
gemeinschaftsleiter sind fast immer Justizangehörige. In
Kontakt mit anwaltlichen Ausbildern kommen Referendare
daher primär in der Stationsausbildung im Rahmen der An-
waltsstation. Hier gilt, dass vor allem solche Kanzleien in der
Ausbildung aktiv sind, in denen nach dem Assessorexamen
nur ein geringer Prozentsatz der Absolventen Arbeit finden
wird – mittelgroße und große Kanzleien mit einem Schwer-
punkt in der Beratung von Unternehmermandanten. Privat-
kunden betreuende Kleinkanzleien, in denen nach wie vor
die große Mehrheit deutscher Anwälte berufstätig ist, sind
hingegen unter den Ausbildungskanzleien deutlich unterre-
präsentiert.66

E. Ausblick

Absolventen der juristischen Ausbildung ergreifen deutlich
mehrheitlich einen Beruf – den Anwaltsberuf – , dessen In-
halte mit den Schwerpunkten des Studiums und des Vor-
bereitungsdienstes relativ wenig zu tun haben. Anwaltliche
Tätigkeit ist in deutlich stärkerem Maße zivilrechtlich geprägt
als die Juristenausbildung an der Universität oder im Vor-
bereitungsdienst. Aufgrund der fortschreitenden Segmentie-
rung des Anwaltsmarktes werden das Öffentliche Recht und
das Strafrecht als Tätigkeitsfeld nicht mehr, wie noch vor 20
oder 30 Jahren, häufig auch von Rechtsanwälten bedient, die
fachlich breit aufgestellt und eher generalistisch tätig sind.
Anwälte, die diese Teildisziplinen des Rechts repräsentieren,
sind in der Gegenwart häufig als Spezialisten tätig. Zwangs-
läufige Folge ist, dass im Zuge der Ausbildung erlangte recht-
liche Kompetenzen nach Berufseinstieg zu einem relativ gro-
ßen Anteil nicht mehr aktiviert werden müssen, auch wenn
sie für ein Gesamtverständnis des Rechts hilfreich und nütz-
lich sind. Auch der Rahmen, in dem die Rechtskenntnisse an-
gewendet werden, weicht in der anwaltlichen Praxis der Ge-
genwart merklich von den Schwerpunkten der Ausbildung
ab. Die forensische Praxis, die bei der Vermittlung von
Rechtskenntnissen jenseits des materiellen Rechts im Vor-
dergrund steht, hat in der täglichen Berufstätigkeit keine gro-
ße Bedeutung, weil bei ihnen die Beratung, die außergericht-

liche Konfliktbeilegung und kautelarjuristische Gestaltung
von Lebenssachverhalten im Vordergrund steht. Schließlich
vermittelt die Juristenausbildung auch jene Kompetenzen,
die die Perzeption der Qualität einer juristischen Dienstleis-
tung definiert, bislang nur in geringem Maße.

Welches Fazit lässt sich aus diesen Befunden ziehen? Der
Gesetzgeber setzt im Rahmen der Juristenausbildung, nicht
zuletzt aufgrund ihrer gesetzlich definierten Aufgabe der Ver-
mittlung der Befähigung zum Richteramt, weiterhin sehr
stark auf die Vermittlung von Wissen, das einem Dezisions-
juristen in Rechtsgebieten nützlich ist. Da diese nur eine ge-
ringe Bedeutung in der anwaltlichen Praxis haben, ist die
Realität über den Status Quo der Juristenausbildung bereits
recht weit hinweggegangen. Dies führt dazu, dass die ersten
Jahre der Berufstätigkeit besonders stark von der Notwendig-
keit geprägt sind, das für die Berufsausübung erforderliche
Wissen informell von erfahreneren Fachkollegen vermittelt
zu erhalten oder sich selbst anzueignen. Das Urteil, das ehe-
malige Studierende und Referendare, die mittlerweile in der
Berufspraxis angekommen sind, der Juristenausbildung
rückblickend ausstellen, ist daher sehr durchwachsen. 3.500
junge berufstätige Rechtsanwälte, die im Rahmen einer Stu-
die um retrospektive Einschätzung gebeten wurden, wie gut
Universitätsstudium und Referendariat verschiedene Dimen-
sionen der Fachlichkeit vermittelt haben, zeigten sich nicht in
einem Maße überzeugt, das Anlass zur Zufriedenheit geben
kann:67 In keiner der abgefragten Kategorien68 gaben mehr
als die Hälfte der Befragten dem Vorbereitungsdienst die
(Schul-)Noten „gut“ oder „sehr gut“, in drei Kategorien noch
nicht einmal die Hälfte eine bessere Note als „ausreichend“.
Deutlich schlechter schnitt das Universitätsstudium ab. Hier
wurde überhaupt nur in einer Kategorie (Grundlagen und
Methoden des Rechts) von mehr als der Hälfte der Befragten
eine bessere Note als ein „ausreichend“ vergeben, in vier der
sechs Kategorien gaben zwischen 39 und 83 Prozent der Be-
fragten die Note „mangelhaft“ – deutliche Indikatoren dafür,
dass es zahlreiche Anknüpfungspunkte dafür gibt, (wieder
einmal) über Reformbedarf zu diskutieren.
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63 Möglich ist allein ein Tätigwerden als Verteidiger in Strafsachen (§ 138 Abs. 1 StPO) oder
als Prozessbevollmächtigter nach § 392 AO, § 67 Abs. 1 VwGO, § 22 BVerfGG, § 3 BDG
i.V.m. § 67 Abs. 1 VwGO.

64 Hierzu Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 7 Rn. 126ff.

65 Kilian/Bubrowski, aaO (Fn. 40), S. 78 ff.

66 Zu Ausbildungskanzleien in der Anwaltsstation Kilian, aaO (Fn. 13), S.184ff.

67 Kilian, aaO (Fn. 31), S. 274 ff.

68 Als solche definiert wurden die „Grundlagen und Methoden des Rechts“, das „materielle
Recht“, das „Verfahrensrecht“, das „anwaltliche Berufsrecht“, „Schlüsselqualifikationen“
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